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Landkreis Uelzen: Verwendung von Regionalisierungsmitteln

Barrierefreie Gestaltung von Bushaltestellen 

1. Entwurf Nahverkehrsplan 2009 - 2013
Im Entwurf des Nahverkehrsplans des Landkreises Uelzen 2009 – 2013 ist als Maß-
nahme die behindertengerechte Umgestaltung von Haltestellen nach dem VNO-
/VNN-Haltestellenkonzept verankert (S. 77). Das VNO-/VNN-Haltestellenkonzept ist 
dem NVP-Textentwurf als Anlage 3-8 beigefügt.

2. Fördermöglichkeiten
2.1 Bestimmungen zur Förderung von Grunderneuerungen an ortsfesten 

Verkehrsanlagen des öffentlichen Personennahverkehr  (ÖPNV) [Nieder-
sächsisches ÖPNV-Konjunkturprogramm 2010 – 2014]

Das Konjunkturprogramm (Anlage) sieht eine Förderung von Neu- und Ausbauvorha-
ben an Haltestellen von in der Regel 75% vor. Zusätzlich können max. 10% der zu-
wendungsfähigen Bauausgaben als zuwendungsfähige Planungskosten anerkannt 
werden. 
Die Bündelung von bis zu acht Einzelmaßnahmen bei Grunderneuerungsmaßnah-
men an Bushaltestellen ist wieder zulässig, wenn die Kosten für eine Einzelmaßnah-
men für sich betrachtet jeweils unter 35.000,- € liegt. Der gebündelte Antrag muss 
allerdings die Schwelle von 35.000,- € an Gesamtkosten überschreiten.

2.2 Fördermöglichkeit durch den Landkreis Uelzen 
Da die Straßenbaulastträger, in der Regel Städte oder Gemeinden, bei Maßnahmen, 
die im Rahmen des ÖPNV-Konjunkturprogramms gefördert werden, 25% der Kosten 
zu tragen hätten und dies für die Umsetzung von Grunderneuerungsmaßnahmen für 
die Kommunen eine Hürde ist, ist es zur schnelleren Umsetzung von Haltestellen-
maßnahmen möglich, dass der Landkreis Uelzen Regionalisierungsmittel einsetzt, 
um die finanziellen Belastungen für die Kommunen zu reduzieren bzw. völlig abzu-
wenden. 

Als Beispiel für eine solche, zusätzliche Förderung von Grunderneuerungsmaßnah-
men an Bushaltestellen sei der Landkreis Cuxhaven genannt, der 12,5% der zuwen-
dungsfähigen Baukosten den Straßenbaulastträgern aus Mitteln nach § 7 NNVG er-
stattet. Befindet sich der Haltestellenbereich auf landkreiseigenen Grundstücken, ist 
eine Förderung von 18,75% vorgesehen. Dieser Förderkatalog ist als Bestandteil des 
NVP 2008 – 2012 gefasst.
Zusätzlich zu diesen genannten Fördermöglichkeiten übernimmt der Landkreis Cux-
haven bei einzelnen Haltestellenmaßnahmen (so genannten „Kleinstmaßnahmen“, 
also Maßnahmen, deren Baukosten deutlich unter 35.000,- € liegen) 50% der Bau-
kosten.

Bei der Entscheidung, welchen Umfang die zusätzliche Förderung von Grunderneue-
rungsmaßnahmen an Bushaltestellen durch den Landkreis Uelzen haben soll, ist die 
Landkreis-Verwaltung frei. Sie könnte bei durch das ÖPNV-Konjunkturprogramm ge-
förderte Maßnahmen die restlichen 25% vollständig übernehmen, es kann aber auch 
von den Kommunen ein Eigenanteil von  X% verlangt werden. 
Ebenso wäre es denkbar, dass Kommunen Einzelmaßnahmen beim Landkreis an-
melden und der Landkreis – analog zum Lk Cuxhaven – X% der Kosten übernimmt. 
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Um relativ schnell erste Verbesserungen an wichtigen Haltestellen zu erzielen, soll-
ten in Zusammenarbeit mit Kommunen, Behindertenbeauftragten, Betroffenen etc. 
relevante Haltestellen (zentrale Haltestellen in größeren Orten, Bahnhöfe, Umsteige-
haltestellen, Haltestellen in der Nähe von Wohneinrichtungen, Arbeitsstätten, Kran-
kenhäuser, die ein Aufkommen von Menschen mit eingeschränkter Mobilität erwarten 
lassen, etc.) ausgewählt werden, die mit einer hohen Priorität barrierefrei ausgebaut 
werden.
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N ied ersäc hs isch es ö eruV-Kon ju n ktu rprogram m ZOLO - ZO I 4
Ergänzende Bestimmungen zur Förderung von Grunderneuerungen
Anlage

Sehr geehrte Damen und Herren ,

das Niedersächsische Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr hat die Landesnahverkehrsge-
sellschaft über ergänzende Bestimmungen zum Förderprogramm "Grunderneuerung von öpNV-
Anlagen" informiert ,  d ie wir  lhnen hiermit  kommunizieren. Weiterhin hat uns das Minister ium eine
Anderung beim regulären Neu- und Ausbauförderprogramm bezüglich der Anerkennung von pla-
n un gsleistungen mitgeteilt.

Geändert  wird im Grunderneuerungsprogramm, dass bei  der Grunderneuerung von Bushal testel len
ab sofort die Bündelung von bis zu acht Einzelmaßnahmen, die für sich betrachtet Gesamtkosten von
unter 35.000 € aufweisen, zugelassen wird. Der gebündelte Antrag muss allerdings die Schwelle von
35.000 € an Gesamtl<osten überschreiten. Voraussetzung ist ferner, dass diese Hattestetten atle im
beantragten Zeitraum (d.h. innerhalb eines Haushaltsjahres) grunderneuert werden. Die Vertänge-
rung des Bewill igungszeitraums ist nicht vorgesehen, ebenso wenig wie ein Austausch von Hattestel-
len nach Antragstellung. Die Förderung erfotgt ats Höchstbetragsförderung; eine Beteil igung des
Zuwen d un gsgebers an eventuellen Kostenerhöh u n gen ist ausgesch lossen.

I
lW / /

/ lf-t, / .-/
ir^ ,/ Xl / w-/
\V t\2'

' \  ?  t 'L  t^  VAv 1a" 1
- ) 4 J J
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-N iedersächsischer Land kreistag
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Seite 2 zum Schreiben vom 9. Juli 2OO9 - 59O4B9.doc-
Larrdesnahverkeh rsgeselischa t 'r
Nieiersacl"rsen mbH

$

Für die Antragstellung von Haltestellen-Sammelanträgen kommt ein vereinfachtes Antragsverfahren
zurAnwendung. Es lehnt s ich an das Antragsverfahren des früheren ' lHal testel lenprogramms, 'an.  Die
Unterlagen hierzu können von der Website der LNVG heruntergeladen werden (unter: Aktuet-
les/Downloads/"Sammelanträge für die Grunderneuerung von Bushal testel len") .

Weiterhin erfolgte eine Anderung bezügl ich der Förderung von Grunderneuerungsmaßnahmen auf
Omnibusbetr iebshöfen. Neu ist ,  dass für die Grunderneuerung von solchen Anlagen nur noch min-
destens 10 Busse, die überwiegend im öptrtV-tinienverkehr eingesetzt werden, auf dem Betriebshof
gewartet werden müssen, um siqh für das Förderprogramm "Grunderneuerung,' zu quatif izieren. Bis-
tang gatt hier, dass mehr als 20 Fahrzeuge im öPNv-Linienverkehr nach 5 42 pBefG eingesetzt wer-
den müssen. Grundvoraussetzung ist in jedem Fall, dass mehr als die Hätfte der l( i lometerleistung
aller Fahrzeuge im Linienverl<ehr nach 5 42 pBefG erbracht werden muss.

Vorhaben, die aus dem Grunderneuerungsprogramm im Jahr 2010 gefördert  werden so[[en, können
noch bis 30.09.2009 bei der LNVG beantragt werden. Für die Fotgejahre gitt jeweils der 31.05. des
Vorjahres als Stichtag für die Antragsstellung. Anträge können grundsätzlich von den Eigentümern
der Verl<ehrsan lagen gestetlt werden.

Die Änderung beim Neu- und Ausbauprogramm betrifft die zuwendungsrechttiche Anerkennung von
Planungskosten. Bei Vorhaben, die in das Förderprogramm ab 2010 ff. aufgenommen werden, kön-
nen max. 10 % der zuwendungsfähigen Bauausgaben als zuwendungsfähige Ptanungskosten aner-
kannt werden, die in der Regel mit75 o/o bezuschusst werden. Damit wird das Neu- und Ausbaupro-
gramm in diesem Punkt dem Förderprogramm "Grunderneuerung" gteichgestettt.

Die ergänzten Förderr icht l in ien und den Er lass zu den Planungskosten haben wir  zu lhrer Informat ion
beigefügt. Wir bitten um Unterrichtung von nach gelagerten Stellen, für die diese Neuerung ebenfalls
interessant sein könnte. Bei Rückfragen stehen wir lhnen gerne zurVerfügung.

Wir sind überzeugt, dass mit diesen Anpassungen die Anregungen seitens des Verkehrsgewerbes
und der Verbände positiv aufgegriffen wurden, und hoffen auf eine rege Nutzung der Förderpro-
gramme.

ppa.  Römer

)

Mit,freundlichen G rüßen

frf
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Niedersäshsisches Ministeriurn iür Wirtschaf!, Arbeit und Verkehl,
Postfach 1 01.30S01 Hannover

La ndesnahverkehrsgesellschaft
Niedersachsen mbH
Kurt Schumacher-Straße 5

30159 Hannover

Niedersächsisches Mi nisterium
für Wirtschaft. Arbeit und Verkehr

Hannov€t

10.06"2009

tsearbeilet von Herrn Höppe

Mein Zeichen (BeiAntwarl angeben) Durcfnrahl{05 11) 1 20-

44,.1 - 43.07 78 38

t

lhr Zeichen, lhre Nachricht voftl

Förderung des OPNV in Niedersachsen;
Zuwendungsfähigkeit von Planungkosten

Sehr geehrle Damen und Herren,

im Niedersächsischen ÖeNV-Xonlunkturprogramm 2010 bis 2014 werden bei der Förderung

von Grunderneuerungan ortsfester Verkehrsanlagen erstmalig auch generell Planungskosten in

Höhe von 10 v.H. der zuwendungsfähigen Bauausgaben als zuwendungsfähig anerkannt.

Die Regelung über die Zuwendungsfähigkeit von Planungskosten gilt auch für alle sonstigen

Vorhaben, die erstmalig ab dem Programmjahr 2010 in das ÖpttV-lSpttV-Förderprogramm

aufgenonnmen werden ( Grundsak ).

Abweichend hiervon

1. sind bei.Vorhaben, die auch mit Mitteln aus dem GVFG-Bundesprogrärnml gefördert

werden, Planungskosten in Höhe der Ausgaben der Leistungsphasen 5

(Ausfuhrungsplanung ), 6 ( Vorbereitung der Vergabe ) und I { Objektbetreuung und

Dokumentation ) der Honorarordnung für Architekten und lngenieure ( HOAI )
zuwendungsfähig. Die Förderquote bestimmt sich nach der Förderung der Bauausgaben

und ist in gleicher Höhe anzusetzen.

2. ist bei Vorhaben der DB AG über die F{öhe der zuwendungsfähigen Planungskosten im

Einzelfall zu entscheiden. Sie ist in jedem Fall auf max. 10 v.H. der zuwendungsfähigen

Bauausgaben zu begrenzen.

I CvnG-pundesprogramm nach { 6 "{bs. 1 Gemein<ieverkehrsf.'rnanzierungsgesetz {CVFC] i.V.m. g 3 Abs. t S. 2
Entflechtungsgeserz { EotfleeirtG }

Dieffiigebäud€ Teteton tslcfs e-fiail Eankv3rtindlng
Landscha(straße5 t05 11J 1?&ö iC511)1?0-7691 Postsle;lenwcmw.niedersäehsen.de Nard/LB{8L22505@00}Kao|o10692231?
30159Hamover iC5 lrl 1 ?0-78 92
PaletaGclrift
Fnedachswall 1
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Um Kenntnisnahme und Beachtung wird gebeten.

Mit freundlichen Grüßen

lm Afras

/'

,#{,91,-
1l ' ,

)r
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Niedersächsisches Ministerium Iür Wirtschaft. Arbeit und Verkehr.
Postfach 1 01,30001 Hannover

Niedersächsisches Ministerium
für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Bestimmungen zur Förderung von Grund.erneuerungen an oftsfesten Verkehrsanlagen
des öffentlichen Personennahverkehrs (OPNV) .
(Niedersächsisches ÖpXV-rconjunkturprogramm 201 O b is  201 4)

1. Zuwendungszweck

1'1 Das Land Niedersachsen gewährt nach Maßgabe dieser Bestimmungen, der Verurral-
tungsvorschriften zu S 44 LHO sowie den allgemeinen haushaltsrechtlichen Vorschrif-
ten des Landes Zuwendungen für Grunderneuerungen ortsfester Verkehrsanlagen des
straßengebundenen OPNV.

1.2 Grunderneuerungen im Sinne dieser Bestimmungen sind größere Instandsetzungen
und Erneuerungen des uberwiegenden Teils oder einer gesamten Verkehrsanlage mit
Verbesserungen des Gebrauchswertes für den OPNV, auch durch Austausch für den
OPNV wesentlicher anlagenspezifischer Komponenlen. Dazu zählen u. a. die barriere-' 
freie Herrichtung und die zeitgemäße Neuausstattung auf dem aktuellen StanQ der
Technik.

1.3 Ein Rechtsanspruch auf Gewährung uon Zu*endungen besteht nicht, vielmehr ent-
scheidet die Bewilligungsstelle nach pflichtgemäßem Ermessen im Rahmen der ver-
f ügbaren Haushaltsmittel.

2. Gegenstand der Förderung

Gefördert werden können erforderliche Grunderneuerungen an vorhandenen, ortsfesten
ÖpruV-Vert<ehrsanlagen in Niedersachsen. Die übliche teöhnische und wirtschaftliche Nut-
zungsdauer der Anlage soll erreicht sein.

Unterhaltungs-, Wartungs- und Reparaturmaßnahmen, der ausschließliche Rückbau von
Anlagen sowie ausschließliche Planungsleistungen sind von der Förderung ausgeschlossen.

Oas ÖptrlV-Mehrjahresförderprogramm des Landes für Neu- und Ausbaumaßnahmen bleibt
von dem OPNV-Konjunkturprogramm 2010 bis 2014 unberührt.

3. Zuwendungsempfänger

Zuwendungen können Eigentümer von ÖPNv-Verkehrsanlagen erhalten.
Kommunen und deren Zusammenschlüsse (Landkreise, Kommunal- und Zweckverbände)
können aus sachlichen Gründen durch Vereinbarung untereinander eine davon abweichende
Antragsbef ugnis regeln.

Zuwendu n gsvoraussetzu ngen

Gefördert werden können erforderliche Grunderneuerungen, die zu einer Verbesse-
r.ung des Gebrauchswertes (2. B. Nutzenausweitung,-Attraktivitätssteigerung des
OPNV, erhöhte Akzeptanz durch den Fahrgast, gesteigerle Verfügbarkeit, Anpassun-
gen an aktuelle Rechtsvorschriften, sonstige Aspekte) der vorhandenen Anlage führen.

4.

4 .1
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4.2 Zuwendungsfähig sind Maßnahmen an ortsfesten ÖptrtV-Verkehrsanlagen oder we-
sentlichen Teilen hiervon, soweit diese ihrer Art nach im Rahmen des Förderpro-
gramms für den Neu- und Ausbau von ÖPNv-Anlagen gefördert werden könnten.

S*i d*r *r,s*ü*rn**erunü v*rt F,u*halt**tell*n k**n*n *rs zu acht Finzelrna&nahmen
eines ,4*tragsteli*rs zt: ein*m\,f *rhab*n und &ntraE z\js&mrfi*r,E*iass{ w*tder'., soweit
diese innerhalb eines Jahres realisiert werden sollen.

4.3 Mit der Bauausführung und dem Mittelabruf muss spätestens in 2014 begonnen wer-
den.

5. Afi und Umfang, Höhe der Zuwendung

5.1 Die Zuwendung wird als nicht rückzahlbarer Zuschuss zur Projektförderung im Wege
der Anteilsf inanzierung gewährt.

5.2 Die Förderquote beträgt grundsätzlich 75 v. H. der zuwendungsfähigen Ausgaben.

Abweichend davon wird die Förderung für Betriebshöfe und zentrale Werkstätten, die )tl
für r"rel'+r."*le ä* mindestens zehn überwiegend im Linienverkehr nach $ 42 PBefG ein-
gesetzte Omnibusse genutzt werden, auf 70 "/" der zuwendungsfähigen Ausqaben
begrenzt, wenn der Anteil der mit eigener Konzession erbrachten Betriebsleistungen
nach $ 42 PBefG an der Gesamtbetriebsleistung nach $ 42 PBefG überwiegt.
Die Förderhöhe wird auf 50 '/" der zuwendungsfähigen Ausgaben begrenzt, wenn der
Anteil der von Auftragnehmern oder Betriebsführern erbrachten Betriebsleistung nach
$ 42 PBefG an der Gesamtbetriebsleistung nach $ 42 PBefG überwiegt.
Die fiegelungen des Erlasses für die Förderung von neuen Betriebshöfen und zentra-
len Werkstätten vom 13.07.2000 - 4A3.4-43.*A.A2 - bieiben *nberührt.

In Fällen der Grunderneuerung von Betriebshöfen und zentralen Werkstätten ist für die
Bemessung der zuwendungsfähigen Ausgaben darüber hinaus der ÖpNlV-Anteil der
zu fördernden Anlaoe zu ermitteln. Dieser bemisst sich am Vomhundertsatz der über-
wiegend im ÖpruV öingesetzten Fahrzeuge zu der Gesamtzahl der Fahrzeuge, für die
der Betriebshof oder die zentrale Werkstatt zur Verfügung steht. Es werden die Fahr-
zeuge berücksichtigt, die am 31.12. des Jahres vor Antragstellung von der Kfz-Steuer
befreit waren.

Auch für die Grunderneuerung sind die jeweils allgemeingültigen Regelungen des Nie- )
dersächsischen Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr über die Anerkennung
der zuwendungsfähigen Ausgaben bei Neu- und Ausbauvorhaben anzuwenden. Dies
gilt insbesondere auch für die jeweils gültigen Höchstbetragsregelungen.

5.3 Ausgaben für sämtliche Planungsleistungen nach der Honorarordnung für Architekten
und Ingenieure (HOAI) werden bei Grunderneuerungen bis max. 10% der zuwen-
dungsfähigen Bauausgaben anteilig bezuschusst.

Eigenleistungen des Vorhabenträgers werden bei der Bemessung der zuwendungsfä-
higen Ausgaben nicht berücksichtigt.

Nicht zuwendungsfähig sind Umsatzsteuerbeträge, die der Träger des Vorhabens als
Vorsteuer nach $15 Umsatzsteuergesetz absetzen kann.

6. Antragsvedahren

6.1 
'Zuständige 

Stelle für das Bewilligungsverfahren ist die Landesnahverkehrsgesellschaft
- 2 - 

Stand:24. Juni 2oo9
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6.2

6.3

Niedersachsen mbH - LNVG - (Bewilligungsstelle).

Die Bewilligungsstelle kann eine Maßnahme bei Vorliegen der entsprechende.n För-
dervoraussetzungen abweichend von.. der Beantragung für das OPNV-
Konjunkturprogiamm aus einem anderen OPNV-Förderprogramm bezuschussen.

lm Jahr 2009 können Anträge für das Bewilligungsjahr 2010 im Rahmen dieses Pro-
gramms bis zum 30.09. eingereicht werden.
Ab dem Jahr 2010 sind die Anträge bis zum 31.05. für das Folgejahr einzureichen.

7. EdorderlicheAntragsunterlagen

7.1 Die einzureichenden Antragsunterlagen auJ Förderung entsprechen grundsätzlich de-
nen für Neu- und Ausbaumaßnahmen von ÖPNv-Anlagen.
Zusätzlich sind insbesondere Bestandsunterlagen und Fotodokumentationen, Auslas-
tungszählungen, Baujahresangaben und wenn möglich die bisherige Baubeschreibung
der zu erneuernden bzw. instandzusetzenden Anlage einzureichen.

7.2 Das Erfordernis der Grunderneuerung ist nach Art, Maß und Umfang im Antrag prüfbar
darzulegen, die Verbesserungen für den OPNV gegenüber dem bisherigen Zustand
sind zu erläutern. lm Erläuterungsbericht muss in diesem Zusammenhang u. a irpmer
auf die Punkte

- Mängelbeschreibung,
- heutige sowie künftige verkehrliche Einbindung und Bedeutung der Anlage,
- heutige Auslastung der Anlage mit einer Prognose der künftig erwarteten Auslas-

tung

eingegangen werden.

7.3 Sofern die betreffende Anlage in der Vergangenheit mit öffentlichen Mitteln geförder:t
wurde, ist dies im Antrag unter Nennung der betreffenden Bewilligungsstelle und noch
laufender Bindungsfristen anzugeben.

8. Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Bestimmungen treten am 01. April 2009 in Kraft und am 31.12.2014 außer Kraft.
Jt

- 3 -
Stand:24. Juni 2009
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Bedarfsorientierte ÖPNV-Angebote  

im Landkreis Uelzen  
 

Vorstellung durch  
 

 

 

Verkehrsmanagementgesellschaft
 der Landkreise Cuxhaven,

Harburg, Lüchow-Dannenberg,
Lüneburg, Rotenburg (Wümme),

Soltau-Fallingbostel, Stade, Uelzen

 
 

im Ausschuss zur Förderung der Wirtschaft,  
der Landwirtschaft und des Verkehrs  

am 30.11.2010 
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Bedarfsorientierte ÖPNV-Angebote im Landkreis Uelzen  
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Bedarfsorientierte ÖPNV-Angebote im Landkreis Uelzen  
 

S:\LK\UE\Ausschuss\Präsentation 30.11.2010.doc  

 

1.  Ersatz und Ergänzung bestehender Busfahrten 
 

Prüfen, ob vorhandene Linienbusfahrten durch bedarfsorientierte 
Angebote ersetzt werden können. 
 

 
 

Aus 3 Fahrten könnten 5 Fahrten werden.  
 

Voraussetzung: Fahrgastzählung  
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Bedarfsorientierte ÖPNV-Angebote im Landkreis Uelzen  
 

S:\LK\UE\Ausschuss\Präsentation 30.11.2010.doc  

 

2. Bedienungsangebot   
Unterscheidung zwischen regionalen Haupt- und Nebenlinien 
Hauptlinien  

 Montag bis Freitag  
o von 6:00 und 18:00 Uhr im 2-Stunden-Takt  

Hauptverkehrszeiten auch 1-Stunden-Takt  
o Morgens und abends bedarfsorientierte Verkehre  
o Notwendige Schulfahrten werden in das Angebot 

soweit möglich integriert.  

 Wochenende  
o zwischen 8:00 und 22:00 Uhr im 2-Stunden-Takt 

bedarfsorientierte Verkehre  
13 von 20 in Zusammenstellung



Bedarfsorientierte ÖPNV-Angebote im Landkreis Uelzen  
 

S:\LK\UE\Ausschuss\Präsentation 30.11.2010.doc  

 

Nebenlinien  

 Montag bis Freitag  
o schulbezogenen Buslinienfahrten bleiben  
o dazwischen bedarfsorientierte Angebote  

zwischen 6:00 bis 22:00 Uhr im 2-Stunden-Takt  
o parallelen Fahrten auf Hauptlinien oder Bahnlinien 

beachten  
o Zu- und Abbringerfahrten zu Haupt- und Bahnlinien 

anbieten  

 Wochenende  
o bedarfsorientierte Verkehre z.B. zwischen 8:00 und 

22:00 Uhr im 2-Stunden-Takt  
14 von 20 in Zusammenstellung



Bedarfsorientierte ÖPNV-Angebote im Landkreis Uelzen  
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3. Bürgerbusse nur im Ausnahmefall  
Einsatz von Bürgerbussen nur sinnvoll wenn 
 kein Taxiunternehmen vor Ort vorhanden ist, dass 

einen AST-Verkehr betreiben möchte,  
 andere Taxiunternehmen zu weit entfernt sind oder  
 der Einsatz von Rufbussen zu unwirtschaftlich ist.  

 

Voraussetzungen für Bürgerbus  
o Finanzierung des Fahrzeuges 
o genügend Freiwillige finden (Bürgerbusverein) 

 

Problem:  
Bedienung in Tagesrandlagen (früh morgens und abends) 
und am Wochenende schwierig 
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4.  Finanzierung  

 Verkehrsunternehmen erwirtschaften durch 
Einsparung von schwach ausgelasteten Fahrten 
finanzielle Mittel für bedarfsorientierte Verkehre  

 Der Landkreis Uelzen stellt zusätzlich bis zu 100 T€ pro 
Jahr für Angebotsverbesserungen bereit  

 Mögliches Engagement von Samtgemeinden und 
Gemeinden für lokale ÖPNV-Angebotsverbesserungen.  
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5. Regionale Hauptlinien herauszuarbeiten  
Linienbusnetz ist stark auf Mittelzentrum Uelzen ausgerichtet 

Verbindungen innerhalb der Samtgemeinden zwischen den 
Orten und ihrem jeweiligen Grundzentrum z. T. mit 
unterdurchschnittlicher Verbindungsqualität 

Überplanung des Netzes - unter Berücksichtigung des 
Schülerverkehrs – kann Probleme beseitigen  

Regionale Hauptlinien können durch mögliche Bündelung 
besser gebildet werden,  

Regionale Nebenlinien als Zu- und Abbringer auf Hauptlinien 
bzw. Bahnhöfe ausrichten  
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Idee eines neuen Liniennetzes im Ostteil des Landkreises Uelzen  
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Idee 
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1

Niedersachsen-Tarif, Stand: 30.11.2010
Die LNVG strebt einen landesweit einheitlichen Tarif auf allen Schienenpersonennahverkehrs-
strecken an: Der Niedersachsen-Tarif soll alle Fahrkartenarten (z.B. Einzel- und Zeitkarten) um-
fassen. Mit der Einführung sollen gleichzeitig auch Lösungen mit den Verkehrsverbünden erreicht 
werden. Nachrangig könne auch ein Vor- bzw. Nachlauf im Busverkehr außerhalb der Verbünde 
einbezogen werden. Dies kann sehr individuell geschehen.

Bei der Einbindung der Verbünde sind 2 Grundvarianten denkbar: 
 Solidarmodell: alle Fahrgäste bezahlen einen Aufschlag zur Verbundnutzung unabhängig 

von der tatsächlichen Inanspruchnahme 
 Additionsmodell: nur die Fahrgäste, die im Verkehrsverbund weiter fahren, bezahlen zu-

sätzlich den Verbundfahrpreis. Der einzige Vorteil gegenüber heute ist, dass man nur noch 
eine Fahrkarte braucht. 

Aus Sicht der VNO sollte das Solidarmodell angestrebt werden.

Finanzierung 

Es ist vorgesehen, dass der Niedersachsen-Tarif sich grundsätzlich selbst trägt. Auch als An-
schubfinanzierung sind von der LNVG - anders als bei der Einführung des vergleichbaren Schles-
wig-Holstein-Tarifs - keine Zuschüsse geplant. Denkbar sind allerdings Zuschusszahlungen von 
Landkreisen oder Kommunen, um für bestimmte Bahnhöfe oder Haltepunkte das Tarif-Niveau 
abzusenken.

Zeitplan

Nachdem eine Machbarkeitsstudie aufgezeigt hat, wie ein Niedersachsen-Tarif funktionieren 
sinnvoll sein kann, laufen seit Oktober 2008 Verhandlungen zwischen den beteiligten Aufgaben-
trägern (LNVG, Region Hannover und Zweckverband Großraum Braunschweig sowie den Länder 
Bremen und Hamburg) und den Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU). Im Herbst 2010 haben 
die jeweiligen Gremien der Aufgabenträger positive Beschlüsse zur Einführung gefasst. Nun er-
folgt dann die Detail- und Feinplanung. Spätestens ab Dezember 2012 soll der Niedersachsen-
Tarif flächendeckend in Kraft treten, günstigenfalls ist auch ein früherer Start (z.B. Dezember 
2011) möglich. Für die Umsetzung des Tarifs hat die LNVG in allen aktuellen Verkehrsverträgen 
eine Klausel eingefügt, wonach ein Landestarif, wenn vorhanden, angewendet werden muss. Im 
Dezember 2012 laufen die letzten Verträge ohne eine solche Klausel aus. Mit einem Neuab-
schluss steht der Einführung des Niedersachsen-Tarifs dann nichts mehr im Wege. 

Bei einer Umstellung trägt zunächst die LNVG das wirtschaftliche Risiko. Grundsätzlich wird es 
anschließend wieder auf die EVU verlagert. Es ist geplant, eine Gesellschaft als Verkehrsunter-
nehmen-Verbund und Verbund der Aufgabenträger zu gründen. Diese Gesellschaft regelt die 
Einnahmenaufteilung und pflegt den Niedersachsen-Tarif. Dies gilt auch für Tariferhöhungen, 
wobei sich die LNVG eine Art Vetorecht vorbehalten will. 
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